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(54) Zuluftsteuervorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft ein Zuluftsteuervorrich-
tung für Primärluft und/oder Sekundärluft für einen
Brennofen, umfassend: eine Luftzuführöffnung (3; 33),
durch die Zuluft in die Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63;
93) eingeleitet wird, eine Primärluftöffnung (17; 47; 71;
91), durch die Zuluft als Primärluft aus der Zuluftsteuer-
vorrichtung (1; 31; 63; 93) ausgeleitet werden kann, eine
Sekundärluftöffnung (15; 45; 73; 93), durch die Zuluft als

Sekundärluft aus der Zuluftsteuervorrichtung (1; 31; 63;
93) ausgeleitet werden und ein erstes (5; 35) und ein
zweites Regelelement (7; 37), die derart relativ zueinan-
der drehbar angeordnet sind, dass die Zuluft in Abhän-
gigkeit einer Drehung wenigstens eines Regelelements
(5, 7; 35, 37) als Primärluft und/oder als Sekundärluft
durch die Primärluftöffnung (17; 47; 71; 91) bzw. Sekun-
därluftöffnung (15; 45; 73; 93) ausgeleitet wird.
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